
Objekttyp: Miscellaneous

Zeitschrift: Bündner Schulblatt = Bollettino scolastico grigione = Fegl
scolastic grischun

Band (Jahr): 1 (1942)
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Abonnementspreise :

Für Mitglieder des BLV. (inkl. Mitglieder*Beitrag und
Beitrag für die Unterstützungskasse der Volks*
schullehrer Fr. 6.—

Für andere Abonnenten Fr. 3.—

Preis des einzelnen Heftes Fr. 0.50

Mitteilungen betr. Abonnement, Adressänderungen und In*
serate sind zu richten an: Lehrer J. Vonmont, Kassier des BLV.,
Kreuzgasse 54, Chur.

Dieser Nummer liegt der Einzahlungsschein für den ersten
Jahrgang bei. Der zweite Jahrgang beginnt im Herbst 1942 mit
dem ganz neuen Verzeichnis für das Schuljahr 1942/43. Deshalb
wollen Sie den Einzahlungsschein einlösen, ehe Sie ihn verlegen.
Sie ersparen sich Portospesen. Die Tit. Schulbehörden gelten
selbstverständlich als Abonnenten.

Die nächste Nummer erscheint in der zweiten Hälfte Mai.
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